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F. I Stadt Dortmund 

 

F.I.1 Vorbemerkung 

Seit dem 7.11.2020 liegt ein rechtskräftiger Landschaftsplan für das Stadtgebiet Dortmund vor. 

Die Darstellungen widersprechen zum Teil dem Entwurf des Regionalplans Ruhr. Aus diesem 

Grund sollte der Regionalplan dem Landschaftsplan nach dem Gegenstromprinzip angepasst 

werden. Dies gilt insbesondere auch für die Darstellung von ASB und GIB im Entwurf des 

Regionalplans Ruhr, 2. Offenlage (z.B. GIB-Darstellung südlich Wickede). 

 

F.I.2 Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB)  

ASB-02: Wohnbauflächen Wickede-West und -Nord 

Forderung 

Rücknahme der ASB-Darstellung. Stattdessen Erweiterung BSLE und Regionaler Grünzug.  

Begründung 

Die ASB-Darstellung führt zu einem erheblichen Eingriff in den Landschaftsraum (Regionaler 

Grünzug, BSLE in der Nähe). Es handelt sich hier um den verkehrslärmärmsten Raum in 

Dortmund. Die Stadt Dortmund beabsichtigt, die nördliche Teilfläche nicht weiter als 

Wohnbaufläche zu entwickeln wegen der schwierigen Entwässerungssituation. Aus diesem Grund 

verzichtet die Stadt Dortmund auf die Wohnbebauung im Norden. Gemäß der vom Ausschuss für 

Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen der Stadt Dortmund am 9.3.2016 beschlossenen Vorlage 

DS 03390-16 soll es im Norden keine Wohnbebauung mehr geben: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://dosys01.digistadtdo.de/dosys/gremrech.nsf/TOPWEB/03390-16 

 

 

https://dosys01.digistadtdo.de/dosys/gremrech.nsf/TOPWEB/03390-16
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ASB-03: Lohbach 

Forderung 

Streichung des ASB-03. Statt ASB sollte der Bereich des Lohbachs als AFAB und Regionaler 

Grünzug dargestellt werden.  

Begründung 

Das Bachteil des Lohbaches ist eine wichtige Kaltluftabflussschneise aus dem Schwerter Wald. 

Die Gr¿nverbindung entlang des Lohbachs weist eine durchschnittliche Breite unter 100 m auf. 

Das Bachtal ist von wichtiger Bedeutung für den lokalen Biotopverbund innerhalb des stark 

überprägten Siedlungsraumes. Im Sinne des Biotopvernetzungsplans ist der Lohbach ein 

bedeutender Verbundkorridor und Regionaler Grünzug Emscher Landschaftspark. Daher ist das 

Bachtal auch im Biotopverbund LANUV Stufe 2 enthalten.  

 

F.II.2 Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzung (GIB)  

GIB-01: Interkommunales Industriegebiet Groppenbruch südlich Königsheide 

Forderung  

Verzicht auf GIB-Darstellung (GIBz mit der Zweckbindung Regionaler Kooperationsstandort). 

Stattdessen Darstellung als BSN,  Erweiterung des NSG Groppenbruch inkl. Halde Groppenbruch 

und Vernetzung zum NSG Im Siesack über Herrentheyer Bach.  

Begründung 

Die Stadt Dortmund ist in einer Machbarkeitsstudie von der Realisierung abgerückt. Es stehen 

genügend Wirtschaftsflächenpotenziale zur Verfügung, u.a. Westfalenhütte, Phoenix West, 

Kraftwerk Knepper; Technologiepark Weißes Feld, Technologieparkerweiterung Overhoffstraße, 

Fürst Hardenberg, Zeche Gneisenau. Dortmund ist absoluter Spitzenreiter bei der Vorhaltung von 

Gewerbeflächen im Ruhrgebiet.   

Laut Untersuchungen des Regionalverbandes Ruhrgebiet (Quelle: Wirtschaftsförderung 

Metropole Ruhr GmbH, 2009) sind in Dortmund 329 Hektar potenzielle Flächenreserven für 

Gewerbe und Industrie vorhanden (zum Vergleich: Essen 95 ha). Die derzeit verfügbaren 

Wirtschaftsflächen reichen daher für die nächsten 20 Jahre aus. 
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GIB-02: Fläche westlich Dortmund-Ems-Kanal nördlich und südlich Holthauser Graben 

Forderung 

Die teilweise Rücknahme des GIB im Norden in der zeichnerischen Festlegung des GIB im 

Entwurf des Regionalplans Ruhr, 2. Offenlage wird begrüßt. Allerdings sollte der GIB auch auf der 

ehemaligen Hoeschdeponie am Dortmund-Ems-Kanal reduziert werden und dort das NSG Im 

Siesack erweitert werden und als BSN dargestellt werden.  

Begründung 

Bei der zur Streichung vorgeschlagenen Fläche handelt es sich um eine CEF-Fläche für 

Kreuzkröten als Ausgleich für die Fläche der ehem. Sinteranlage auf der Westfalenhütte. Die 

Abgrenzung der Festlegung entspricht zwar der Darstellung einer Sonderbauflªche im gültigen 

Flªchennutzungsplan der Stadt Dortmund. Die Regionalplanung sollte im Zuge des 

Gegenstromprinzips aber neue Erkenntnisse umzusetzen; ansonsten gäbe es ja keine 

Entwicklung in Richtung Freiraum- und Naturschutz. 

 

GIB-03: Westfalenhütte (Vernetzungsbereich Hoeschpark ï Burgholz) 

Forderung 

Reduzierung der GIB-Darstellung 

Begründung 

Es handelt sich um einen wichtigen Vernetzungsbereich zwischen Hoeschpark und Burgholz. 

Vorkommen von Schwarzkehlchen, Feldlerche, Heidelerche, Gartenrotschwanz, 

Flussregenpfeifer sind bekannt (gemäß Hamann und Schulte 2015 und 2016). Nach dem 

Ergebnis der Umweltpr¿fung dieses Verfahrens ist der Standort nur unter Ber¿cksichtigung von 

Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen als umweltvertrªglich zu bewerten. Ob 

diese Maßnahmen tatsächlich umsetzbar sind, wird von den Naturschutzverbänden aufgrund der 

Habitatansprüche der im Bereich nachgewiesenen Arten aber stark bezweifelt.  

 

Die Naturschutzverbände bezweifeln auch, dass die Festlegung als GIB bedarfsgerecht im Sinne 

von Ziel 6.1-1 des LEP NRW ist, da in Dortmund noch weitere Flächen für eine gewerblich-
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industrielle Nutzung vorhanden sind und es fraglich ist, ob tatsächlich ein Bedarf in Dortmund nach 

solchen Flächen vorliegt. Diese Bedenken gelten auch unter Berücksichtigung, dass der Standort 

durch schwerindustrielle Nutzungen vorgeprªgt ist. Es wird hier außer Acht gelassen, dass der 

Norden von Dortmund insgesamt schon stark vorbelastet ist und hier mehr für die Wohn-

bevölkerung im Hinblick auf eine Verbesserung der Wohnsituation und insbesondere der 

wohmumfeldnahen Freiraumnutzung getan werden muss.  

 

GIB-05: Fläche südlich Wickede 

Forderung 

Verzicht auf GIB-Darstellung und stattdessen Darstellung als BSLE 

Begründung 

Es handelt sich um wertvollen Freiraum, eine Frischluftschneise und ein Naherholungsgebiet. Bei 

Umsetzung des GIB sind umfangreiche Maßnahmen zum Schutz vor schªdlichen Umwelt-

einwirkungen erforderlich, darunter auch Auswirkungen auf schutzw¿rdige Bºden, klimatische 

Auswirkungen und Auswirkungen auf Flora und Fauna. Aufgrund der örtlichen Situation in 

Dortmund sind diese Fragen wohl kaum auf den nachfolgenden Planungsebenen, insbesondere 

durch die Bauleitplanung, zu klären. Daher reicht ein Hinweis an die Bauleitplanung nicht aus, die 

Probleme, die bereits auf der Ebene des Regionalplan erkennbar sind, zu vermeiden.  

Im Detail: 

Boden 

Es handelt sich um einen Bereich mit schutzwürdigen Böden mit sehr hoher Funktionserfüllung, 

Regelungs- und Pufferfunktion und besonderer natürlicher Bodenfruchtbarkeit als Archiv der 

Boden- und Naturgeschichte. Belegt wird dies durch diverse Gutachten, u.a. vogelkundliches 

Gutachten der Flughafen GmbH, (97 Brut- und Zugvogelarten), Frischluftschneise, 

Naherholungsgebiet, A+E-Fläche für den Flughafen (s. Grundlagenkarte II zum Entwurf des 

Landschaftsplans). Die Böden bestehen aus Parabraunerde, stellenweise Pseudogley-

Parabraunerde (L35) sowie Tschernosem-Parabraunerde aus Löss (T-L35). 

Diese Feststellungen wurden in einem Gutachten des Geologischen Dienstes NRW aufgrund der 

bodenkundlichen Aufnahme durch R. Roth 2015 für den Bereich des geplanten GE/GI- Gebietes 

ĂBuddenackerñ getroffen. Der Bereich ĂBuddenackerñ befindet sich am westlichen Ende einer 

typischen ĂBºrdelandschaftñ auf dem Nordhang des Dortmunder R¿ckens, die sich heute noch bis 

zum ºstlichen Bereich am ĂOsterschleppwegñ durchlaufend erstreckt und durchgªngig 

landwirtschaftlich genutzt ist  

Vergleichbare Feststellungen für diesen gesamten Bereich trifft bereits die UVS des Planungsbüro 

Drecker für den Flughafen Dortmund (Dezember 2010) für das Schutzgut Boden unter Pkt. 6.5.1.3 

Bestand, Seite 67/68 in Bezug auf den gleichen, dortigen Untersuchungsraum 1. Die Lage aller 
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Bodentypen ist in der dort angef¿gten Karte 4 dargestellt. F¿r den Bereich ĂOsterschleppwegñ sind 

2017/2018 ebenfalls bodenkundliche Aufnahmen durchgeführt worden. Das darauf basierende 

Gutachten sollte in 8/2018 vorgelegt werden. Es liegt den Naturschutzverbänden aber bislang 

nicht vor. Als Konsequenz ist in der Karte 13 Teil D Bodenschutz der gesamte landwirtschaftlich 

genutzte Bereich ºstlich der StraÇe ĂBuddenackerñ in Neu-Asseln bis nahe zum ĂBockumwegñ 

nºrdlich der als Ausgleichsflªche dienenden Gehºlzanpflanzung am ĂOsterschleppwegñ in 

Wickede aus Gründen des Bodenschutzes als Bereich Schutzwürdiger Böden mit sehr hoher 

Funktionserfüllung mit Regler- und Pufferfunktion/ natürlicher Bodenfruchtbarkeit auszuweisen.  

Fauna 

Das gesamte beschriebene Landschaftsgebiet weist eine große Vogelpopulation auf. Der 

Flughafen Dortmund hat den Bestand untersuchen lassen. Siehe UVS Planungsbüro Drecker, 

Dezember 2010, Pkt. 6.3.1.5 ab Seite 44 mit Bewertung Pkt. 6.3.1.8 auf Seite 53 

Am Flughafen werden bekanntlich ĂVergrªmungsmaÇnahmenñ durchgef¿hrt, um die Vogelschlag-

gefahr für den Flugverkehr zu minimieren. Dadurch erhält der gesamte Bereich die Funktion eines 

Rückzugsgebietes für die Vogelpopulation, die vom Flughafen definitiv aktiv vertrieben wird. Auch 

das wird in der v.g. UVS für den Flughafen Dortmund innerhalb der zitierten Ausführungen 

behandelt. 

Flora 

Auf dem Gelände des Dortmunder Flughafens kommen an zwei Stellen Populationen der 

Knabenkraut-Hybride Dactylorhiza maculata agg. x D. majalis vor: an einer parallel zur Rollbahn 

verlaufenden nordexponierten Böschung und in der Dachbegrünung neben der Besucherterrasse 

des Flughafengebäudes. Die Flächen werden von den Flughafenmitarbeitern gepflegt, wodurch 

ein dauerhafter Schutz der Orchideen-Vorkommen gewährleistet ist. Morphologie und 

Zeichnungen der Blüten und Blätter der Hybriden werden genau beschrieben, ihre Wuchsorte und 

die Populationsentwicklung an den Wuchsorten geschildert. Auf dem Gelände konnte außerdem 

eine Reihe von interessanten Pflanzenarten gefunden werden, die auf der Roten Liste stehen. Sie 

stammen z. T. aus Ansaaten und haben sich durch geeignete Pflegemaßnahmen in Wiesen 

eingebürgert. (s. Werner Hessel, Veröff. Bochumer Bot. Ver., 10(5) 2018, S. 72-82). 

Festlegung im Landschaftsplan Stadt Dortmund 

Die Darstellung des Bereichs als GIB kollidiert mit dem seit dem 7.11.2020 rechtskräftigen 

Landschaftsplan der Stadt Dortmund. Da der Landschaftsplan mittlerweile ohne Widerspruch der 

Bezirksplanungsbehörde Rechtskraft erlangt hat, muss der Regionalplan nach dem 

Gegenstromprinzip die GIB-Darstellung zu Gunsten des BSLE geändert werden.  
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GIB-06: Westlich Buddenacker nördlich B1/A40 

Forderung 

Verzicht auf GIB-Darstellung.  

Begründung 

Es gehen hochwertige Lößboden (s.a. Gutachten des Geologischen Dienstes NRW aufgrund der 

bodenkundlichen Aufnahme durch R. Roth 2015) verloren. Der Bereich ĂBuddenackerñ befindet 

sich am westlichen Ende einer typischen ĂBºrdelandschaftñ auf dem Nordhang des Dortmunder 

R¿ckens, die sich heute noch bis zum ºstlichen Bereich am ĂOsterschleppwegñ durchlaufend 

erstreckt und durchgängig landwirtschaftlich genutzt ist. Aufgrund der hohen ökologischen 

Wertigkeit wären mit einer Bebauung erhebliche ökologische Ausgleichsmaßnahmen verbunden, 

weshalb die Stadt Dortmund die Entwicklung der Fläche zum GI-Gebiet als wirtschaftlich nicht 

mehr darstellbar betrachtet. Das B-Plan-Verfahren wurde deshalb ausgesetzt (s. Ratsvorlage zur 

Wirtschaftsflächenentwicklung in Dortmund). Ggf. erforderliche Vorkehrungen zum Schutz vor 

schªdlichen Umwelteinwirkungen sind nach Meinung der Naturschutzverbände nicht auf den 

nachfolgenden Planungsebenen regelbar, insbesondere durch die Bauleitplanung, da in 

Dortmund keine Flächen zur Verfügung stehen, weder in quantitativer noch in qualitativer Hinsicht. 

Zudem stehen genügend Wirtschaftsflächenpotenziale zur Verfügung, u.a. Westfalenhütte, 

Phoenix West, Kraftwerk Knepper; Technologiepark Weißes Feld, Technologieparkerweiterung 

Overhoffstraße, Fürst Hardenberg, Zeche Gneisenau. Dortmund ist absoluter Spitzenreiter bei der 

Vorhaltung von Gewerbeflächen im Ruhrgebiet. Laut Untersuchungen des Regionalverbandes 

Ruhrgebiet (Quelle: Wirtschaftsförderung Metropole Ruhr GmbH, 2009) sind in Dortmund 329 

Hektar potenzielle Flächenreserven für Gewerbe und Industrie vorhanden (zum Vergleich: Essen 

95 ha). Die derzeit verfügbaren Wirtschaftsflächen reichen daher für die nächsten 20 Jahre aus.  

 

GIB-07: Fläche des ehemaligen Kraftwerks Gustav-Knepper an der Stadtgrenze 

Dortmund/Castrop-Rauxel 

Forderung 

GIB-07a: Vorhandener Wohnsiedlungsbereich sollte als ASB dargestellt werden. 

GIB-07b: Rücknahme der GIB-Darstellung auf der Wald- und Feldfläche.  



2. Offenlage Regionalplan Ruhr (Änderungen) 2022  -  Stellungnahme BUND LNU NABU  29.04.2022 

 9 

Begründung 

Vorkommen verschiedener Fledermausarten (u.a. Braunes Langohr und Breitflügel-Fledermaus). 

Stattdessen BSLE-Darstellung. 

 

GIB-08: Logistikfläche südlich Brackeler Hellweg, westlich L 556n 

Forderung 

Streichung des GIB und Formulierung eines textlichen Ziels der Wiederherstellung des Grünzuges 

Begründung  

Es handelt sich um den einzig möglichen Grünkorridor zwischen Münsterland und Ardeygebirge 

(auch Landschaftsbild!). Bereits in der Erörterung zum GEP DO/UN/HAM im Jahr 2002 wurde 

festgelegt, dass dieser Korridor langfristig wiederhergestellt werden soll (Rückbau der 

Logistikflächen von REWE).  

Im Übrigen verweisen die Naturschutzverbände auf die Aussage der Stadt Dortmund im Termin 

zum Meinungsausgleich im Rahmen der Erarbeitung des Gebietsentwicklungsplan Regierungs-

bezirk Arnsberg - Teilabschnitt Oberbereich Dortmund -westlicher Teil- (Dortmund / Kreis 

Unna/Hamm) vom 15.04.2003 (siehe ĂZusammenstellung der Bedenken, Anregungen und 

Hinweise sowie der Ausgleichsvorschlªge und Erºrterungsergebnisseñ im Rahmen der 

Erarbeitung des Gebietsentwicklungsplan Regierungsbezirk Arnsberg - Teilabschnitt Oberbereich 

Dortmund -westlicher Teil- (Dortmund / Kreis Unna/Hamm) vom 15.04.2003ñ). In der Abschluss-

erºrterung am 01.04.2003 wandten sich sowohl die Naturschutzverbªnde, als auch die damalige 

L¥BF (heute LANUV) gegen die Inanspruchnahme dieses Teils des regionalen Gr¿nzugs: Ă é 

Sie verwiesen hierzu auf eine Vielzahl von Stellungnahmen und Gutachten (u.a. der Stadt 

Dortmund), die die Durchgªngigkeit des regionalen Gr¿nzugs gewahrt wissen wollen. Die 

Naturschutzverbªnde baten darum, zumindest in den Erlªuterungen festzuschreiben, dass die 

Inanspruchnahme der Flªche nur f¿r die Erweiterung des vorhandenen Handelsbetriebes (REWE) 

erfolgen darf. Die Stadt Dortmund erklªrte, dass im Falle der Aufgabe des Logistikbetriebes die 

gesamte Flªche wieder dem regionalen Gr¿nzug zugef¿hrt werden soll.ñ 
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GIB-09: Flªche in Waltrop ĂIm dicken Dºrenñ 

Forderung 

Verzicht auf GIB-Darstellung (ĂIm dicken Dºrenñ).  

Begründung  

Der GIB liegt mitten in einem Freiraumbereich, BSLE und Regionalen Grünzug und direkt an der 

Stadtgrenze Waltrop/Dortmund in ca. 200 m vom WB Groppenbrucher Straße entfernt. Es muss 

hier mit erheblichen Auswirkungen auf Freiraumbelange sowie auf den Wohnsiedlungsbereich 

gerechnet werden. Die `Kulturlandschaft bei Leveringhausen Ӣ weist eine herausragende 

Bedeutung f¿r die Biotopvernetzungsfunktion auf. Insgesamt kann von einer erheblichen 

Beeinträchtigung der Biotopverbundfunktion ausgegangen werden. Als planungsrelevante 

Vogelart ist das Vorkommen der Feldlerche direkt vom Vorhaben betroffen. Dieses Revier w¿rde 

infolge der Planung verloren gehen.  

Die im Rahmen der faunistischen Untersuchungen 2015/16 im betreffenden Bereich festgestellten 

Fledermausarten Großer Abendsegler, Braunes Langohr und Zwergfledermaus jagen auf 

Teilflªchen des Ackers. Es liegt kein Nachweis dafür vor ï auch keine Anhaltspunkte ï dass bei 

Bebauung des Bereiches die Fledermªuse in andere geeignete Nahrungshabitate ausweichen 

könnten, dazu müssten Informationen für im Umfeld liegende geeignete Habitate vorliegen, die 

zudem noch nicht von Fledermäusen genutzt werden. Ob neue Ausweichhabitate angelegt 

werden können, die geeignet sind, ist mehr als fraglich, da solche Flächen praktisch nicht zur 

Verfügung stehen. Ein Konflikt mit den artenschutzrechtlichen Verboten wird hier von uns erwartet. 

Unter anderem an diesem Beispiel zeigt sich, dass Lebensräume von Arten immer weiter 

verkleinert werden, so dass hier mit einem weiteren Aussterben von Arten zu rechnen ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Offenlage Regionalplan Ruhr (Änderungen) 2022  -  Stellungnahme BUND LNU NABU  29.04.2022 

 11 

F.I.3 Bereiche zum Schutz der Natur (BSN) 

BSN-02: Ehemalige Kohlenreservefläche Ellinghausen östlich Dortmund-Ems-Kanal 

Forderung 

Die Fläche sollte als BSN neu ausgewiesen werden. 

Begründung 

Es handelt sich um eine CEF-Fläche als Ausgleich für die Fläche der ehem. Sinteranlage 

(Westfalenhütte) mit Maßnahmen für Kreuzkröten, Flussregenpfeifer, Heidelerche, Feldlerche und 

Schwarzkehlchen. Vorkommen von Schwalbenschwanz (Kopula 2018, RL 3), Sichelschrecke 

(2017), pot. Baumpieper. Die Fläche ist in ihrer Zweckbestimmung nur noch dem Naturschutz 

vorbehalten. 

 

BSN-03: Westliche Erweiterung NSG Grävingholz  

Forderung 

Erweiterung der BSN-Fläche  

Begründung  

Zur Erweiterung vorgeschlagen wird eine Aufforstungsfläche (Buche und Eiche im Alter von 1 bis 

20 und 21 bis 40 Jahren) als sinnvolle Erweiterung des waldgeprägten NSG. Die Waldfläche ist 

im Fachbeitrag des LANUV (2017) als Biotopverbundflªche besonderer Bedeutung und im 

Landschaftsplan von Dortmund (2020) als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen.  
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BSN-04: NSG S¿ggel  

Forderung 

Einbeziehung der markierten Fläche des Gullohbachs als Bestandteil des bestehenden NSG in 

den im Entwurf darstellten BSN.  

Begründung  

Es handelt sich um ein wichtiges Bindeglied aus der BSN-Kulisse als festgesetzter NSG- 

Bestandteil (DO-024 NSG S¿ggel). Ebenso sollte der vom NSG umschlossene Acker in der BSN-

Kulisse erhalten werden; dieser wird im Biotopverbund des LANUV zusammen mit dem NSG in 

der Biotopverbundstufe 1 = herausragende Bedeutung geführt (Biotopverbund VB- A-4410-118 

"Grªvingholz mit Holthauser Bach und S¿ggelwald" mit NSG "Auf dem Brink"). Der in den BSN 

einzubeziehende Bereich stellt in der dicht besiedelten Umgebung ein wichtiges Bindeglied als 

Refugial- und Vernetzungsbiotop für den gesamten Raum dar und ist für viele gefährdete 

Vogelarten von essentiell herausragender Bedeutung. Dieses gilt auch für gefährdete und daher 

gesetzlich geschützte Amphibienarten (Teichmolch, Bergmolch, Kammmolch, Grasfrosch, 

Teichfrosch). 

BSN-06: Süggelbach / Dorfbach an der Stadtgrenze Lünen 

Forderung 

Zeichnerische Darstellung als BSN 

Begründung  

Es handelt sich um bereits renaturierte Bachläufe. Eine Vernetzung des NSG ĂAuf dem Brinkñ mit 

Biotopen in Lünen ist hier sinnvoll. Der "Untere S¿ggelbach" ist von besonderer Bedeutung f¿r den 

Biotopverbund (LANUV, 2017). Im Landschaftsplan ist die Fläche als geschützter Landschafts-

bestandteil (078) ausgewiesen.  
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BSN-07: Erweiterung NSG Lanstroper See - Altdeponie Grevel 

Forderung 

Zeichnerische Festlegung als BSN 

Begründung 

Es handelt sich um eine Fläche mit herausragender Bedeutung für den Artenschutz und die 

Habitatvernetzung. Es wurden Vorkommen von Wiesenpieper, Schwalbenschwanz, Feldlerche 

u.a. Arten nachgewiesen. Gemäß der textlichen Festlegung G 2.4-1 sollen die die Landschafts-

rªume mit für den regionalen Biotopverbund wesentlichen Landschaftsstrukturen und 

Landschaftselementen erhalten und untereinander verbunden werden, sowie durch geeignete 

Maßnahmen unter Berücksichtigung der vorhandenen Nutzungen entwickelt, gesichert oder 

wiederhergestellt werden. Die Darstellung als BSN würde der Bedeutung des Bereichs gerecht 

werden.  

 

BSN-08: Freiraumbereich südlich Scharnhorst (HRB Scharnhorst) 

Forderung 

Zeichnerische Festlegung als BSN 

Begründung 

Das in diesem von den Naturschutzverbänden vorgeschlagenen BSN sich befindende 

Hochwasserrückhaltebecken Scharnhorst und Dahlwiesengraben westlich Flughafenstraße stellt 

eine wichtige Vernetzung mit dem BSN (NSG) Alte Körne dar. Das Hochwasserrückhaltebecken 

hat sich zu einem herausragenden Biotop entwickelt. Hier sind elementare Habitat- und 

Biotopvernetzungsfunktionen vorhanden. 
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BSN-09: Vernetzung NSG Alte Körne mit NSG Lanstroper See  

Forderung 

Darstellung als BSN und textliche Formulierung die Zielsetzung einer Vernetzung der 

Naturschutzgebiete (BSN) 

Begründung 

Unter anderen stellt dieser Bereich eine wichtige Verbindung des NSGs entlang des Kurler 

Grenzgrabens dar. 

 

BSN-10: Ehemalige Zeche Gneisenau 

Forderung 

Zeichnerische Darstellung als BSN 

Begründung 

Ausgleichsfläche (CEF-Maßnahmen) für Kreuzkröte. potenziell Baumpieper, Heidelerche 
 

BSN-11: Vernetzung zwischen NSG Kurler Busch und NSG Erlensundern 
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Forderung 

Darstellung als BSN 

Begründung 

Das im Entwurf des Regionalplans 2. Offenlage zeichnerisch festgelegte BSN (NSG 

Erlensundern) liegt völlig isoliert im Freiraum. Diese Lage ist nicht sinnvoll. Gerade auf der Ebene 

der Regionalplanung sollten Kleinst-BSN vermieden werden. Die beiden BSN haben einen 

funktionalen Zusammenhang. 

 

BSN-12: Erweiterung des BSN (NSG Beerenbruch) nach Süden und um 

Hochwasserrückhaltebecken Mengede mit Vernetzung zum NSG Mengeder Heide 

Forderung 

Darstellung als BSN 

Begründung 

Die BSN-Festlegungen dienen dem Aufbau eines regionalen Biotopverbundsystems. Dabei sind 

nicht alle BSN zwangsläufig miteinander verbunden. Auf regionalplanerischer Ebene sind Flachen 

mit regionaler Bedeutung festzulegen. Die Biotopverbundflªche mit "besonderer Bedeutung", die 

in dem markierten Bereich als kleinere Flachen entlang des Heimanngrabens und der Emscher 

führen, sollte dem entsprechend als BSN festgelegt werden. 

Im Landschaftsplan ist das Hochwasserr¿ckhaltebecken, ein Teil des markierten Bereichs mit ca. 

14 ha aufgrund der wertvollen Eigenschaften für den Arten- und Biotopschutz als Geschützter 

Landschaftsbestandteil ausgewiesen. Auch hier sollte daher eine Festlegung als BSN erfolgen.  

 

BSN-13: Ehemalige Halde Schleswig 

Forderung 

Zeichnerische Festlegung als BSN 
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Begründung 

In diesem hier vorhandenen Haldenbereich sind Vorkommen von Feldlerche, Wiesenpieper, 

Kreuzkröte und Hirschzunge (Pflanze) nachgewiesen. Der Bereich ist zudem als potenzielles 

Brutgebiet des Steinschmätzers zu bewerten. Die Brachflªche auf dem Gelände der ehemaligen 

Zeche Schleswig hat Bedeutung für den Erhalt ruderaler Flächen als Lebensraum seltener Tier- 

und Pflanzenarten und der Erhalt und die Entwicklung von Gehºlzbestªnden als vernetzende 

Elemente. Es ist daher insgesamt eine Darstellung als BSN erforderlich.  

 

BSN-14: Ehemalige Deponie Westfalenhütte südlich NSG Kirchderner Wald 

Forderung 

Darstellung als BSN. Zumindest ist textlich festzuhalten, dass die Fläche nach der 

Stilllegungsphase in ein BSN überführt wird. 

Begründung 

Statt Darstellung als ĂFreiraumbereich für zweckgebundene Nutzungen ea) Aufschüttungen und 

Ablagerungenñ sollten eine Darstellung als BSN (Erweiterung NSG ĂKirchderner Waldñ) erfolgen. 

Es handelt sich um einen wichtigen Ersatzlebensraum (CEF-Maßnahme) für Kreuzkröten und 

Flussregenpfeifer. Die südlich angrenzende, rekultivierte und derzeit offiziell nicht zugängliche 

Deponie bietet als Inselbiotop in einem stark versiegelten und von Störungen beeinflussten Umfeld 

einen wertvollen Lebensraum für die im Stadtgebiet seltenen Arten Feldlerche und Wiesenpieper. 

In einem Birkensukzessionsgehölz im Südwesten der Fläche wächst das Langblättrige 

Waldvögelein. Die Art wird in der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen NRW (2010) für NRW 

als "stark gefährdet" und für die Westfälische Bucht bzw. das Westfälische Tiefland als "vom 

Aussterben bedroht" geführt. Die Fläche sollte somit zum Schutz der Natur in der BSN-Kulisse 

geführt werden. 

 

BSN-15: Sölde-Ost 
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Forderung 

Darstellung als BSN 

Begründung 

Erweiterung des BSN, dass sich bereits auf Holzwickeder Seite erstreckt (renaturierte Emscher). 

 

BSN-16: Sölderholz / Hixterwald 

Forderung 

Darstellung als BSN 

Begründung 

Die Fläche des "Sºlderholzes bzw. auch Hixterwaldes" wird laut LANUV (2017) als Verbindungs-, 

Ergªnzungs- und Entwicklungsbereich des Biotopverbundes NRW gewertet. Es handelt sich um 

ein zusammenhängendes Waldstück. Im Waldbereich befinden sich fünf Quellbäche der 

Emscher. Zudem hat der Bereich auch wirtschaftsgeschichtliche Bedeutung, da sich hier bauliche 

Reste des primitiven Bergbaus des 18. und 19. Jahrhundert befinden (u. a. Transportwege und 

Reste einer ehem. Zeche). 

 

BSN-17: Asenberg (Hohensyburg) 

Forderung 

Darstellung als BSN 

Begründung 

Die Flªche wird vom LANUV (2017) hinsichtlich seiner Funktion f¿r den Biotopverbund als 

"besonders bedeutend" beurteilt. Maßgeblich ist hierfür der hohe Anteil an Altholz mit Bedeutung 

als Habitat von geschützten Arten; u. a. Spechte, Fledermäuse.  

 
 



2. Offenlage Regionalplan Ruhr (Änderungen) 2022  -  Stellungnahme BUND LNU NABU  29.04.2022 

 18 

BSN-18: Bolmke 

Forderung 

Die im Entwurf des Regionalplans Ruhr, 2. Offenlage festgelegte BSN-Darstellung sollte bis zur 

Stockumer Straße erweitert werden 

Begründung 

Es handelt sich um eine wichtige Pufferzone für das BSB NSG Bolmke. Die Flªche wird daher 

auch vom LANUV (2017) hinsichtlich seiner Funktion f¿r den Biotopverbund als "besonders 

bedeutend" beurteilt. 

 

BSN-19: Menglinghausen-Süd und Rüpingsbach 

Forderung 

Darstellung als BSN 

Begründung 

Es handelt sich bei dem hier als BSN vorgeschlagenen Bereich um die ehemalige Halde 

Menglinghausen. Hier sind Vorkommen von Kreuzkröten, Erdkröten und Fledermäusen 

nachgewiesen. Der renaturierte Rüpingsbach ist Brutgebiet des Eisvogels. 
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BSN-20: Wäldchen Hockeneicke südlich BAB A45 

BSN-21: Wªldchen s¿dlich Eichlinghofen ĂAm Liebringskampñ 

Forderung 

Zeichnerische Festlegung als BSN 

Begründung 

Dieser Waldbereich zeichnet durch höhlenreiche Altholzbestände aus, welche Lebensräume von 

Spechten und Fledermäusen sind.  

 

BSN-22: Erweiterung Rahmkebachtal nördlich und südlich Universitätsstraße 

Forderung 

Darstellung als BSN 

Begründung 

Der Bereich ist geprägt durch das Rahmkebachtal. Es ist der Rückbau der nicht mehr benötigten 

Universitätsstraße (Sackgasse) geplant. Das Ziel ist im Umweltplan Dortmund festgeschrieben. 

Das vorhandene BSN wird durch die erweiterte zeichnerische Festlegung gestärkt, da die beiden 

Bereiche im Funktionszusammenhang stehen. Vom LANUV wird die Fläche in seiner Funktion f¿r 

den regionalen Biotopverbund als von "besonderer Bedeutung" beurteilt (LANUV, 2017). 
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BSN-23: Dorneywald 

Forderung 

Zeichnerische Festlegung als BSN  

Begründung  

Das LANUV kommt in seiner naturschutzfachlichen Beurteilung der Biotopverbundflªchen zu der 

Einschªtzung, dass die Flªche als Verbindungs-, Ergªnzungs- und Entwicklungsbereiche 

bedeutend sind (LANUV, 2017). 

 

zu BSN-23a: Bereich westlich Dorneywald (Stadtgebiet Dortmund) 

Es handelt sich um einen Buchenbestand mit sehr vielen Höhlenbäumen (Bereich des 

Feldbaches). Erweiterung des BSN auf Wittener Stadtgebiet (Pufferzone zum NSG Dorneywald. 

Sehr wertvolle Biotopstruktur mit sehr vielen alten Höhlenbäumen, vorwiegend Buche. Es besteht 

die Möglichkeit weiterer stabiler Biotopvernetzung NSG Dorney/Dünnebecke. Ausweisung des 

Laichgewässers im Dorney mit anschließendem Feldbach (westlich Muschelweg und Dorneystr.) 

als gesetzlich geschütztes Biotop (§ 62). Hohe Bedeutung für Amphibien (Erdkröte, Grasfrosch, 

Berg- und Teichmolch, Feuersalamander im Fließgewässer), der weitere Verlauf des Feldbaches 

nach Norden hat schon den Schutzstatus (GB 4510-802, siehe GEO Basis DE/BKG 2013), 

sinnvolle Ergänzung, da keine wesentlichen strukturellen Unterschiede zum bestehenden 

Schutzbereich erkennbar sind. 

 

zu BSN-23c: Bereich westlich und südlich Dorneywald (Stadtgebiet Witten) 

Bei dem Planbereich handelt es sich um einen Wald im Norden von Witten (OT Stockum) an der 

Stadtgrenze zu Dortmund. Er ist Teil des von der Siedlung im Norden (Dortmund-Oespel) und 

landwirtschaftlichen Flächen im Süden (Witten) umgebenden Waldes "Dorney" innerhalb eines 

insgesamt waldarmen Umlandes. Aufgrund seiner artenreichen Ausprägung und der isolierten 

Lage kommt dem Wald eine herausragende Bedeutung als Trittstein im Biotopverbund 

(Verbundschwerpunkt Wald) zu. (LANUV: Fachbeitrag des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege - Teilabschnitt Regionalverband Ruhr, Karte 12: Biotopverbund, Stand April 

2016). 

Auf Dortmunder Seite ist der Wald als NSG ausgewiesen. Dementsprechend erfolgt die 

Darstellung auf Dortmunder Seite im Regionalplan als Freiraumfunktion zum "Schutz der Natur". 

Im gültigen Regionalplan (Gebietsentwicklungsplan Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt 

Oberbereiche Bochum und Hagen) ist der Wittener Teil ebenfalls als Bereich zum "Schutz der 

Natur" dargestellt. Dies ist im vorliegenden Entwurf des Regionalplanes Ruhr nicht übernommen 

worden; hier wird ihm lediglich die Freiraumfunktion "Schutz der Landschaft und 

landschaftsorientierten Erholung" zugewiesen. Diese "Rückstufung" ist nicht nachvollziehbar, 

da auf Wittener Seite besonders wertvolle und artenreiche Ausprägungen des Flattergras-
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Buchenwaldes (Milio-Fagetum) vorhanden sind (u. a. Bärlauch-Waldmeister-Buchenwald 

[Galio odorati-Fagetum allietosum]), die im Waldteil auf Dortmunder Seite nicht auftreten und 

zudem regional selten sind. Hinzu kommen auf Wittener Seite Siepen und Stillgewässer mit 

Amphibienvorkommen. Der Bereich muss eindeutig als Vorrangbereich für den Arten- und 

Naturschutz (BSN) erkennbar sein. 

 

BSN-24: Vernetzung NSG Hallerey mit Roßbachsystem 

Forderung 

Erweiterung des BSN um einen Vernetzungsbereich zwischen NSG Hallerey und 
renaturiertem Roßbach  

Begründung 

Gerade der Regionalplan soll großräumigere Ziele formulieren. Die Erweiterung ist auch im 
Biotopmanagementplan für das NSG Hallerey enthalten. 
 

BSN-25: Erweiterung westlich Rahmer Wald (Frohlinder und Fildebach, Nettebach) 

Forderung 

Darstellung als BSN 

Begründung 

Es handelt sich bei diesem Vorschlag um die Erweiterung des BSN (NSG Rahmer Wald) um das 

Rückhaltebecken (Nettebach, Frohlinder Bach) und Ackerflächen zur Ergänzung des BSN (NSG 

in LP der Stadt Dortmund). Das BSN im Bereich des Nettebaches ist im Regionalplan zeichnerisch 

darstellbar (siehe z. B. auch Anregung zur Stadt Hattingen; dort wird 1 ha neues ASB im Entwurf 

des Regionalplans Ruhr dargestellt).  
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BSN-26: Erweiterung BSN Dellwiger Bachtal 

BSN-26a: Arrondierung NSG Dellwiger Bachtal / Deipenbecker Wald (Rhader Hof) 
BSN-26b: Erweiterung NSG Dellwiger Bachtal nach Norden ins Wideybachtal 
 

Forderung 

Zeichnerische Festlegung als BSN 

 

BSN-27: Groppenbruch südlich Königsheide 

Forderung 

Verzicht auf GIB-Darstellung. Darstellung als BSN 

Begründung 

Dieser BSN-Vorschlag umfasst die Erweiterung des NSG Groppenbruch inkl. Halde 

Groppenbruch und die Vernetzung zum NSG ĂIm Siesackñ über den Herrentheyer Bach. Der 

Herrentheyer Bach und das Naturschutzgebiet Groppenbruch sind eine ökologische Einheit, wie 

die Stadtverwaltung Dortmund bereits im Jahr 2010 bestätigt hat. Demnach besteht aufgrund der 

Biotopstrukturen ein Biotopverbund von der Bachaue des Herrentheyer Bachs über die Halde 

Groppenbruch sowie die Gehölz- und Wiesenflächen am Brockenscheidter Weg hin zum 

Naturschutzgebiet Groppenbruch. Dieser Bereich bildet trotz der Zerschneidung durch die Straße 

Königsheide einen zusammenhängenden wertvollen Lebensraum1. 

 

 
1 Siehe Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage der Fraktion Die Linke im Rat zum Thema 
ĂRenaturierung des Herrentheyer Baches (DS 01848-10).  
https://rathaus.dortmund.de/dosys/doRat.nsf/DrucksacheXP.xsp?drucksache=01848-10 
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Maßgeblich für diese Forderung sind die Biotopverbundflªchen besonderer Bedeutung VB-A-

4410-113 "Bäuerliche Kulturlandschaft und Halden südwestlich Brambauer" zur Erhaltung einer 

bäuerlichen Kulturlandschaft und VB-A-4410- 30 "Deponien/Halden in Dortmund" (LANUV 2017) 

mit dem Schutzziel der Erhaltung ruderaler Flªchen als Lebensraum seltener Tier- und 

Pflanzenarten und dem Erhalt und der Entwicklung von Gehºlzbestªnden als vernetzende 

Elemente. 

 

BSN-28: Halde Hympendahl, Vogelschutzgehölz und Dreieck Phoenix-West 

Forderung 

Darstellung als BSN 

Begründung  

Vorkommen von Blaukehlchen (Durchzug), Flussregenpfeifer (Brut), Kreuzkröte und 

Mauereidechse. Das LANUV kommt in seiner naturschutzfachlichen Beurteilung der 

Biotopverbundflªche zu der Einschätzung, dass die Fläche als Verbindungs-, Ergªnzungs- und 

Entwicklungsbereich bedeutend ist (LANUV, 2017). 

 

BSN-29: Kirchhörder Bach 

Forderung 

Darstellung als BSN 

Begründung 

Unter anderem aufgrund des nachgewiesenen Vorkommens von Eisvogel, Gebirgsstelze und 

Wasseramsel kommt das LANUV in der naturschutzfachlichen Beurteilung der 

Biotopverbundflªche zu der Einschätzung, dass die Fläche als Verbindungs-, Ergªnzungs- und 

Entwicklungsbereich bedeutend ist. Aus Sicht der Naturschutzverbände rechtfertigt die 

naturschutzfachliche Ausstattung und Bedeutung der Fläche eine Darstellung als BSN. 
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BSN-30: Olpkebach 

Forderung 

Festlegung als BSN 

Begründung  

Für diesen Bereich sind Vorkommen von Eisvogel, Gebirgsstelze und Wasseramsel 

nachgewiesen. Die Darstellung als BSN soll der Sicherung und Entwicklung der kleinteiligen 

Flächen innerhalb des Siedlungsgef¿ges dienen. 

 

BSN Mastbruch/Rahmer Wald (Vorschlag aufgrund entfallender Darstellung aus dem 

Entwurf Regionalplan Ruhr, 1. Offenlage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forderung 

Beibehaltung des im Entwurf des Regionalplans Ruhr, 1. Offenlage zeichnerisch dargestellten 

BSN 

Begründung 

Vermutlich bezieht sich die Reduzierung der BSN-Darstellung auf die entsprechende Reduzierung 

des NSG ĂMastbruch/Rahmer Waldñ im Laufe der Erarbeitung des Landschaftsplans Dortmund.  

Die Reduzierung um fast die Hälfte der Fläche wurde von der Stadt Dortmund mit einer 

naturpªdagogischen Einrichtung im alten Forsthaus begründet, für die das Betreten des Waldes 

erforderlich sei. Dafür muss jedoch aus der Sicht der Naturschutzverbände nicht eine dermaßen 

große Fläche aus der NSG-Festsetzung genommen werden. Für die erlebnispªdagogische Arbeit 

kommt es auf die Vielfalt der unterschiedlichen Strukturen und nicht auf die Größe der nutzbaren 
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Flªche an. Besser wäre eine entsprechende Ausnahme vom Betretungsverbot für 

umweltpädagogische Arbeit in die textlichen Festsetzungen des Landschaftsplans gewesen. 

Insgesamt bleibt die Wertigkeit der Fläche jedoch bestehen und eine BSN-Darstellung ist 

gerechtfertigt. 

 
 

F.I.4 Bereiche für den Schutz der Landschaft und der landschaftsorientierten Erholung 

(BSLE) 

 

BSLE-01: Dortmund-Salingen / Witten-Stockum 

Forderung 

Zeichnerische Darstellung als BSLE 

Begründung 

Die als BSLE vorgeschlagenen Flªchen sind im bislang gültigen Regionalplan als Freiraum mit 

der Überlagerung als BSLE festgelegt. Die Naturschutzverbände halten diese im Süden von 

Dortmund gelegenen Freiraumbereiche aufgrund der Freiraumfunktionen für so bedeutsam, dass 

hier eine Darstellung als BSLE gerechtfertigt ist. 

 

Neuer BSLE - Bereich östlich BAB A45 südlich S-Bahn im Bereich Universität 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forderung 

Zeichnerische Festlegung des oben dargestellten Bereichs als BSLE 
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Begründung 

Die Streichung des im Entwurf des Regionalplans Ruhr, 1. Offenlage festgelegten BSLE ist nicht 

begründet und wird daher abgelehnt. Die Fläche östlich der BAB A45 südlich der S-Bahn ist im 

Landschaftsplan Dortmund als Landschaftsschutzgebiet L-27 festgesetzt (siehe nachfolgenden 

Auszug aus dem LP Stadt Dortmund) und sollte daher im Regionalplan Ruhr als BSLE 

zeichnerisch dargestellt bzw. festgesetzt werden.  

 

 

 
 

F.I.5 Regionale Grünzüge (RGZ) 

RGZ-01: Vernetzung Fredenbaumpark, Burgholz, Westfalenhütte, Kirchderne,  

RGZ-02: Vernetzung Westfalenhütte-West und -Süd mit NSG Alte Körne 

Forderung 

Der hier vorhandene Regionale Grünzug ist unter Einbeziehung des NSG Kirchderner Wald und 

Deponie Westfalenhütte zu erweitern.  

Begründung 

Es handelt sich um Gr¿nzugbereiche, die f¿r den nördlichen, durch Gewerbe und Industrie bereits 

stark vorbelasteten Stadtteil von Dortmund von großer Bedeutung sind.  
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RGZ-03: Kurler Busch Ost 

Forderung 

Beibehaltung der im bisherigen Regionalplan festgelegten Darstellung ĂRegionaler Gr¿nzugñ.  

Begründung 

Es handelt sich um eine Teilfläche des NSG Kurler Busch.  

 

RGZ-04: Asselner Feld 

Forderung 

Erweiterung des Regionalen Grünzugs um das Asselner Feld. 

Begründung 

Es handelt sich um einen wertvollen Ausgleichsraum für Naturschutz und Erholung. 

 

RGZ-05: Logistikfläche westlich Asseln südlich Brackeler Hellweg (s. GIB-08) 

Forderung 

Erweiterung des Regionalen Grünzugs  



2. Offenlage Regionalplan Ruhr (Änderungen) 2022  -  Stellungnahme BUND LNU NABU  29.04.2022 

 28 

Begründung 

Mit diesem Vorschlag zur RGZ-Darstellung können zwei wichtige Grünzüge miteinander 

verbunden werden. Es handelt sich u. a. um eine Empfehlung des Umweltplans Dortmund (2002) 

insbesondere aufgrund der Umweltqualitätsziele zur Freiraumentwicklung. 

 

RGZ-06: Feldflur südlich Wickede - Ausläufer Hellwegbörde 

Forderung 

Erweiterung des Regionalen Grünzugs  

Begründung  

Diese vorgeschlagene Darstellung als Regionaler Grünzug dient u. a. der Vernetzung von 

Grünzugbereichen nördlich des Flughafens. Hier sind wertvolle Böden und Feldfluren vorhanden. 

Auch handelt es sich um eine Empfehlung des Umweltplans Dortmund (2002). Die nördliche Linie 

des markierten geforderten Grünzugs sollte zwischen Steinbrinkstraße und Bockumweg explizit 

nach Norden bis auf eine Verbindungslinie zwischen Einmündung Briefsweg und östlich zur 

Gieselherstraße verschoben werden, um auch die vorhandenen Gehölze und Gehölzstreifen 

einzuschließen. Eine Festlegung von Teilen des Flughafengelªndes als Regionaler Gr¿nzug, 

welche mit dem Ziel einer ºkologischen Aufwertung einher ginge, ist mit der Funktion als Flughafen 

durchaus vereinbar.  

 

RGZ-07: Freiraumverknüpfung Neuasseln / Schüren / Phoenixsee 

Forderung 

Festlegung als Regionaler Grünzug 

Begründung 

Die vorgeschlagene Darstellung eines Regionalen Gr¿nzuugs dient u. a. der Stärkung der 

Wohnumfeldfunktion im dicht besiedelten Raum von Hörde. 
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RGZ-08: Vernetzung Wellinghofen / Hacheney / Rombergpark über Schondelle 

Forderung 

Erweiterung des Regionalen Grünzugs 

Begründung 

Vernetzung über die Schondelle; Empfehlung aus dem Umweltplan Dortmund (2002). 

 

RGZ-09: Vernetzung ehem. Halde Menglinghausen ¿ber R¿pingsbach zum NSG ĂAn 

der Panneñ 

Forderung 

Festlegung als Regionaler Grünzug 

Begründung 

Der Rüpingbaches einschl. der Uferbereiche mit einer Breite von ca. 50 m hat wichtige Bedeutung 

als Freiraumbereich. Die Darstellung als RGZ verdeutlicht diese Bedeutung und sichert den 

Bereich. 

 

RGZ-10: Renaturierte Emscher 
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Forderung 

Erweiterung des Regionalen Grünzugs  

Begründung 

Vernetzung der im Entwurf des Regionalplans festgelegten RGZ mit dem Bereich der renaturierten 

Emscher. Diese Vernetzung wird auch im Umweltplan Dortmund (2002) empfohlen.  

 

RGZ-11a+b: Verbindung Emscher / Roßbach / Hallerey / Dellwiger Bachtal 
 

Forderung 

Erweiterte Darstellung des Regionalen Grünzugs  

Begründung 

Vernetzung des BSN / NSG Dellwiger Bachtal und des BSN / NSG Hallerey über den renaturierten 

Roßbach mit Verbindung zur Emscher. Es handelt sich um einen Vorschlag des Umweltplan 

Dortmund (Karte 29). 

 
 

F.I.6 BSLV 

Offen-01: Feldflur südlich Asseln ï Wickede 

Forderung 

Zeichnerische Festlegung als BSLV. 

Begründung 

Die hier vorgeschlagene BSLV-Festlegung stellt eine Ergänzung des VSG "Hellwegbºrde" dar. Es 

handelt sich bei diesem Bereich um Ausläufer der Soester Börde; ehemals Brutgebiet für 

Feldlerche, Rebhuhn, Grauammer, Schafstelze, Wachtelkönig. Aufgrund des dramatischen 

Rückgangs der Feldvögel und der nicht vorhandenen FFH-Gebiete in Dortmund sollten 

Vorrangflächen für bedrohte Feldvögel ausgewiesen werden. 
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Offen-02: Feldflur nördlich Brackel ï Asseln ï Wickede 

Forderung 

Festlegung als Offenlandbereich für den Vogelschutz 

Begründung 

Auch der hier als BSLV vorgeschlagene Bereich ist Ausläufer der Soester Börde und stellt ebenso 

wie Offen-01 eine Ergänzung des VSG "Hellwegbºrde" dar. Ehemals Brutgebiet für Feldlerche, 

Rebhuhn, Grauammer, Schafstelze und Wachtelkönig.  

 

Offen-03: Feldflur zwischen Dortmund-Salingen und Witten 

Forderung 

Festlegung als BSLV 

Begründung 

Der hier als BSLV vorgeschlagene Bereich hat wichtige Bedeutung als Zug-, Rast- und 

Nahrungsbereich. Als Gäste sind nachgewiesen: Wiesenpieper, Feldlerche, Mäusebussard, 

Turmfalke, Rotmilan, Steinschmätzer, Braunkehlchen, Baumpieper und Kiebitz 
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Offen-04: Feldflur Brechten beidseits der B 236n (Dortmund/Lünen) 

Forderung 

Zeichnerische Festlegung als BSLV 

Begründung 

Hier sind die Vorkommen von Schafstelze und Kiebitz (Habitate) sowie die Fledermausarten 

Zwergfledermaus, Großer Abendsegler nachgewiesen. 

 
 

F.I.7   Straßen 

L 663n zwischen Asseln und nördlich Unna-Massen 

Forderung 

Streichung der L 663n 

Begründung 

Es besteht ein erheblicher Konflikt mit dem BSN Wickeder Ostholz / Pleckenbrinksee.  
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F.II Stadt Duisburg 

Die Stellungnahme zu den zeichnerischen Festlegungen auf dem Gebiet der Stadt Duisburg 

gliedert sich in die Bereiche Duisburg Nord, Duisburg Mitte, Duisburg Süd und Duisburg West und 

bezieht sich auf die folgenden neuen Festlegungen / Veränderungen, zwischen der ersten und 

zweiten Offenlage des Entwurfs des Regionalplan Ruhr: 

 

 

Zu den in schwarzer Schrift dargestellten Punkten wird keine spezifische Stellungnahme 

abgegeben. 

 

F.II.1 Vorbemerkung ï Freiraumverluste nicht akzeptabel 

Im Entwurf des Regionalplans Ruhr der zweiten Offenlage sind, auf das Stadtgebiet von Duisburg 

bezogen, wie im Entwurf der 1. Offenlage zahlreiche Baugebiete, vor allem für den Wohnungsbau, 

im Außenbereich ausgewiesen. Die damit verbundenen Verluste von AFAB, BSLE und 

Regionalem Grünzug werden dabei in Kauf genommen, obwohl die Bevölkerungsentwicklung in 

Duisburg rückläufig prognostiziert wird. Bereits in der Stellungnahme zum Entwurf des 

Regionalplans Ruhr, 1. Offenlage haben die Naturschutzverbände weitere Bebauungen im 

Außenbereich abgelehnt. Die Stellungnahme zum Entwurf der 1. Offenlage wird aufrechterhalten. 

Insbesondere die Ausweisung von ASB und GIB zu Lasten von BSLE (LSG) lehnen die 

Naturschutzverbände grundsätzlich ab. Im Entwurf des Regionalplans Ruhr, 2. Offenlage sind dies 

insgesamt 54 ha Landschaftsschutzgebiete in den verschiedenen Stadtteilen, die hiervon, 

überwiegend durch Ausweisung von Siedlungsgebieten, bedroht sind: 
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¶ Neumühl (6 ha),  

¶ Obermeiderich (3 ha, Waldgebiet),  

¶ Duissern (4 ha, Wald an der Universität Duisburg-Essen),  

¶ Großenbaum (19 ha),  

¶ Rahm (2,6 ha, Rahmerbuschfeld),  

¶ Serm (12 ha) und  

¶ Mündelheim (7,5 ha),  

Davon können 7 ha Wald nirgendwo im Stadtgebiet von Duisburg durch neue Waldausweisungen 

kompensiert werden. Die einzige Waldvermehrungsfläche wird im Regionalplan Entwurf von 2020 

als Industriestandort (GIB) vorgesehen. 

 

F.II.2 Duisburg Nord 

Im Duisburger Norden haben sich die folgenden Änderungen / neuen Festlegungen im Entwurf 

des Regionalplans Ruhr, 2. Offenlage ergeben: 

 

1. Weiterführung A59 nach Wesel (jetzt ohne räumliche Festlegung); hierbei ist auch ein BSLE 

(LSG) in Duisburg betroffen 

2. Darstellung GIB zu Lasten Waldvermehrung Driesenbusch  

3. Umgehungsstraße Walsum mit festgelegter Trasse 

4. GIB ehem. Bergwerk Zeche Wehofen 

 

Weiterführung A59 / B8 nach Wesel 

Forderung 

Streichung der Darstellung der Weiterführung der A59 / B8 nach Wesel ohne räumliche 

Darstellung. 
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Begründung 

¶ Inwieweit diese Planung der Planung der Reaktivierung der Walsumbahn ggf. entgegen 

steht, ist genauer zu betrachten. Die Planung zur Ausweitung des SBNV muss im Sinne des 

Klimaschutzes Vorrang vor dem MIV haben. 

¶ Mangels fehlender räumlicher Festlegung sind die Auswirkungen der Planung nicht 

ermittelbar. Die Gefahren für das FFH-Gebiet DE-4406-301 ĂRheinaue Walsumñ sind ohne 

eine räumliche Festlegung nicht absehbar 

Die Naturschutzverbände halten auch hier die Stellungnahme zur ersten Offenlage weiterhin 

aufrecht. 

Außerdem fehlt - wie bei allen verkehrlichen Veränderungen im Entwurf - eine Klimafolgen-

anpassungsanalyse, um auch zu definieren, welcher Ausgleich an welcher Stelle zu erfolgen hat. 

Es ist aus Sicht der Naturschutzverbände ein erheblicher Mangel, dass für Duisburg keine 

Ausgleichsflächen definiert sind. 

 

Umgehungsstraße Walsum mit festgelegter Trasse 

Forderung 

Die zeichnerische Darstellung der Umgehungsstraße Duisburg-Walsum mit festgelegter Trasse 

wird von den Naturschutzverbänden weiterhin abgelehnt. Auch zu dieser Straßendarstellung wäre 

- wie bei allen verkehrlichen Veränderungen ï auf der Ebene des Regionalplans, eine 

Klimafolgeanpassungsanalyse notwendig; u. a. auch um eine notwendige Kompensation unter 

raumordnerischen Gesichtspunkten räumlich zu lokalisieren. Dass für Duisburg keine 

Ausgleichsflächen definiert sind, ist aus Sicht der Naturschutzverbände ein eklatanter Mangel. 

 

GIB Driesenbusch 

 

 

 

 

 

 

 

Darstellung links, Regionalplanentwurf 2021, Darstellung rechts Regionalplanentwurf 2019 

Forderung 

Die Darstellung als Bereich für Gewerbliche und industrielle Nutzung (GIB) ist zu streichen. 

Stattdessen wird die Darstellung als AFAB, BSLE und Regionaler Grünzug wie im Entwurf des 

Regionalplans Ruhr, 1. Offenlage gefordert.  

Begründung 

Die einzige im Entwurf des Regionalplans, 1. Offenlage ausgewiesene Walderweiterung auf 

Duisburger Stadtgebiet wird im aktuellen Entwurf der Regionalplans Ruhr, 2. Offenlage wieder 

zurückgenommen. Hierbei handelt es sich um die geplante Arrondierung des Driesenbusch, um 

die ehemalige Kohlelagerfläche in Duisburg-Walsum. Die Naturschutzverbände lehnen diese 

Zurücknahme entschieden ab. Im Rahmen eines Bürgerforums zu Duisburg 2027 war dies der 
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einzige Punkt, der bislang im Regionalplan (und im FNP-Entwurf) aufgegriffen wurde. Die 

Beteiligung von Bürger*innen in den Planungsprozessen wird damit als Scheinbeteiligung entlarvt.  

Dies alles vor dem Hintergrund, dass in unmittelbarer Nähe noch nicht genutzte Industriegebiete 

ausgewiesen sind und zudem die Fläche eines abgeschalteten Kraftwerks (Walsum Block 9, kein 

Reservekraftwerk) nutzbar wäre. Eine Alternativen-Prüfung hat nicht stattgefunden. Daher bleibt 

hier zu vermuten, dass diese Ausweisung aufgrund der Begehrlichkeiten der Stadt Duisburg ohne 

vorherige Planung und Offenlage dieser Änderung vorgenommen wurde.  

Im Übrigen ist der vorliegende Umweltbericht zu dieser GIB-Darstellung Driesenbusch äußerst 

mangelhaft. Offensichtlich hat hier weder eine Recherche noch eine Ortsbegehung zu einer 

geeigneten Jahreszeit stattgefunden.  

Auf der Fläche, die gegenüber dem 1. Entwurf nun nicht mehr in Wald umgewandelt werden soll, 

brüten mehrere planungsrelevante Arten mit schlechtem Erhaltungszustand. Hier sind unter 

anderem Heidelerche und Flussregenpfeifer zu nennen, aber auch weitere planungsrelevante 

Arten. Der UNB der Stadt Duisburg liegen detaillierte Daten hierzu vor, die im Umweltbericht und 

bei der Abwägung zu berücksichtigen sind.  

 

GIB Duisburg-Wehofen - ehem. Bergwerk Zeche Wehhofen 

Forderung 

Der im Entwurf des Regionalplan Ruhr, 2. Offenlage als GIB dargestellte Bereich des ehem. 

Bergwerks Wehhofen (Schachtverfüllung 1993) ist als Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB) 

darzustellen.  

Begründung 

Die Fläche der ehem. Zeche Wehhofen ist umgeben von Wohnbebauung und zeigt sich damit als 

Beispiel für die Erschließung des unbesiedelten Raumes durch den Bergbau zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts. Die Fläche selber ist durch Brach- und Grünstrukturen, u. a. Alleen und nicht 

emittierendes Gewerbe geprägt. Der Bereich hat insbesondere Bedeutung aus kulturhistorischer 

Sicht durch den historisch bedingten, engen funktionsräumlichen Zusammenhang zwischen der 

Zeche und der zugehörigen denkmalgeschützten Siedlung Wehofen. Der Raumzusammenhang 

ist auch heute noch gut ablesbar, da Relikte der ehem. Bergwerksnutzung noch vorhanden sind 

(u. a. sichtachsenprägende Alleestrukturen).  

Es ist zu befürchten, dass durch die Festlegung als GIB die vorhandenen Grünstrukturen und 

Relikte der ehem. bergbaulichen Nutzung verloren gehen bzw. gesichtslos überformt werden. Die 
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aktuelle Nutzung sollte definiert werden und es sollte auch langfristig die Ansiedlung von Industrie 

unterbleiben. Bei zukünftigen Neunutzungen des ehemaligen Betriebsgeländes sollten daher die 

wenigen verbliebenen baulichen Zeugen des Bergbaus und die noch vorhandenen, historischen 

Linienstrukturen (Wege) im Bereich der Alleen erhalten bleiben. 

 

Fehlende zeichnerische Darstellung der Walsum-Bahn 

Forderung 

Die geplante Reaktivierung der Walsum-Bahn ist im Regionalplan durch eine entsprechende 

zeichnerische Darstellung aufzunehmen.  

Begründung 

Die Stärkung des SPNV ist ein wichtiges Anliegen der Naturschutzverbände und muss auch ein 

zentrales Anliegen der Regionalplanung sein, da die Förderung des SPNV ein wichtiger Baustein 

zur Eindämmung und Anpassung an den Klimawandel und der Ressourcenschonung ist. Zur 

Erweiterung des SPNV wird deshalb - nicht nur - innerhalb des RVR bereits umfangreich über die 

Reaktivierung der Walsum-Bahn diskutiert. Die Naturschutzverbände fordern die 

regionalplanerisch und raumordnerische Sicherung der Trasse der Walsum-Bahn im Regionalplan 

Ruhr.   

 

Siedlungsfläche statt Hallenbad und Freifläche in Duisburg-Beeckerwerth - 

Am Hallenbad in Beeckerwerth wird im Entwurf des Regionalplans Ruhr, 2. Offenlage die in ASB 

umgewandelte Fläche weiter vergrößert. Gegen die Ausweisung des ehemaligen Hallenbades als 

Wohnbebauung werden keine Bedenken erhoben. Die Aufgabe der seit mehr als 60 Jahren 

bestehenden Pachtverträge des Grabelandes und die weitere Versiegelung auch dieser Flächen, 

wird jedoch abgelehnt. Die ASB-Darstellung ist daher auf die eigentliche Fläche des ehem. 

Hallenbades zu reduzieren. Es gibt an dieser Stelle keine Notwendigkeit, weitere Freiraum-

Flächen zu opfern. Auf Duisburger Stadtgebiet sind mehrere größere und kleinere Flächen 

vorhanden, auf denen Wohnbebauung entwickelt werden kann. Die Naturschutzverbände wenden 

sich deshalb gegen die Ausweitung an dieser Stelle in Duisburg-Beeckerwerth.  

 

 

F.II.3 Duisburg Mitte 

In Duisburg Mitte sind umfangreiche Änderungen im Regionalplan bereits aus der ersten 

Offenlage unverändert enthalten. Aufgrund der Einschränkung in der zweiten Offenlage nur 

Stellungnahmen zu neuen oder veränderten Flächen abgeben zu können, halten wir dennoch 

unsere Stellungnahme zu den Flächen, zum Regionalplanentwurf 2018 voll umfänglich aufrecht. 

Stellungnahmen zu der Bewertung des RVR (Synopse) behalten wir uns für den 

Erörterungstermin vor. Dies betrifft insbesondere: 

¶ Wald Ober-Meiderich (LSG) 

¶ Wald (LSG) an der Uni 

Veränderungen zwischen dem Regionalplan Entwurf 2018 und 2020 bezogen auf Duisburg Mitte 

aufgrund von textuellen oder zeichnerischen Änderungen sind: 

¶ GIB: Gewerbegebiet Neumühl nördlich A42 - LSG Stallbergshof 

¶ Autohof Kaiserberg 

¶ Radschnellweg RS1 
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GIB Neumühl nördlich A42 (LSG Stallbergshof) 

Forderung 

Die zeichnerische Festlegung auch des verkleinerten Bereichs für Gewerbliche und industrielle 

Nutzung (GIB) wird abgelehnt. Es wird gefordert, den Bereich als BSLE und Regionalen Grünzug 

darzustellen, insbesondere da hier eine Engstelle im Regionalen Grünzug betroffen ist. 

Begründung 

Das BSLE (Landschaftsschutzgebiet) in Neumühl nahe der BAB A42 soll durch Umwandlung in 

ein Bereich für Gewerbliche und industrielle Nutzung (GIB) zerstört werden. 

Gegenüber dem 1. Entwurf soll das GIB nun etwas verkleinert und der Wald 

(Kompensationsfläche) erhalten werden. Auch diese verkleinerte Inanspruchnahme von nunmehr 

9 ha lehnen die Naturschutzverbände jedoch entschieden ab und fordern den Erhalt des 

Grünzuges A nicht nur als asphaltierten Fahrradweg neben der Autobahn, sondern als Grünfläche. 

Planungshinweise des RVR zum Klima 2019 besagen: 

ĂAufgrund geringer Emissionen ist der Ausgleichsraum Freiland in der Lage, 

Luftschadstoffe durch Diffusion abzubauen und sorgt durch geringe Bodenrauigkeit für 

eine Verbesserung der Durchlüftung. Bedingt durch die nächtliche Abkühlung fällt die 

Kaltluftproduktion im Freiland in der Regel hoch aus, so dass Kaltluftabflüsse oder 

bodennahe Flurwindsysteme angetrieben werden können. Die ausgleichenden 

Funktionen werden bei einer ausreichend großen Fläche, geringen Emissionen sowie u. 

U. einer Unterstützung durch das Relief (bei Kaltluftabflüssen) wirksam. Günstige 

Belüftungssituationen ergeben sich für Freiräume in Kuppen- oder Hanglagen. In der 

Ebene wird der Abtransport der gebildeten nächtlichen Kaltluft erschwert, in Muldenlagen 

ergeben sich Kaltluftsammelgebiete ohne Auswirkungen auf die Umgebung und mit der 

Gefahr von Schadstoffanreicherungen. 

Durch zusätzliche Begrünungsmaßnahmen können bereits existierende Grünflächen 

miteinander vernetzt werden, was zur Verbesserung der bioklimatischen und 

lufthygienischen Situation beiträgt. Darüber hinaus werden so wichtige Pufferräume 

geschaffen und stadtklimatische Belastungen abgemildert.ñ 
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Im Umweltbericht wird nochmals die Bedeutung dieser klimatischen und lufthygienischen 

Ausgleichsrªume festgehalten und von ĂÜberwiegend sehr hoher klimaökologischer Bedeutungñ 

auf ĂNahezu vollflächig sehr hoher klimaºkologischer Bedeutungñ verschªrft. 

Ein weiteres Festhalten an der Versiegelung der Fläche zur Ausweisung für Gewerbe ist im 

Hinblick auf die Klimafolgeanpassung unverantwortlich. 

 

 

Autohof Kaiserberg ï Dui_ASBz_01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landschaftsplan: Außenbereich 
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Forderung 

Beibehaltung des Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereichs, Schutz der Landschaft und 

landschaftsorientierte Erholung, Regionale Grünzüge, BAB, Straße für den vorwiegend 

überregionalen Verkehr. Statt der neuen Auwseisung: Allgemeiner Siedlungsbereich mit 

Zweckbindung (Autobahnmeisterei und Autohof) 

Begründung 

Für den geplanten Autohof am Kreuz Kaiserberg fehlt eine Alternativenprüfungen, obwohl 

alternative Standorte denkbar wären. Der Standort für den Autohof wird daher abgelehnt. Seit 

2009 wird an dieser Stelle immer wieder ein Autohof in den Fokus genommen, weil Investoren 

Interesse an der Fläche zur Errichtung von Vergnügungsstädten, Spielhallen und Ähnlichem 

haben. Der in 2011 genannte Investor hatte keinerlei Erfahrungen im Betrieb eines Autohofes und 

wollte vor allem Spielhallen bauen. Aufgrund der Grobplanung wurde die landwirtschaftliche 

Nutzung der Flächen eingestellt und dadurch der Kiebitz vergrämt. 

Im Sinne der Daseinsfürsorge ist völlig klar, wie wichtig landwirtschaftliche Nutzflächen sind. 

Gerade in einer Industriestadt wie Duisburg sind diese rar und werden durch bereits vorhandene 

Planungen bereits massiv reduziert. Die Versiegelung und Inanspruchnahme von Landschaft 

muss gerade in einer Stadt wie Duisburg minimiert bzw. unterbunden werden.  

Der Restfreiraum ist ein hohes zu schützendes Gut zur Aufrechterhaltung der Lebensqualität in 

Duisburg. Es ist nicht nachvollziehbar, warum ein solcher Autohof nicht an einer Autobahnabfahrt 

mit angeschlossenem Gewerbe- bzw. Industriegebiet im Raum Duisburg (ggf. nähere Umgebung) 

errichtet werden kann. 

Alle bisherigen Beteiligungsverfahren haben gezeigt, dass der Standort nicht den Grundsätzen 

eines Autohofes entspricht und an dieser Stelle nicht zielführend ist. Die Ziele des LEP NRW zu 

7.1-1 Grundsatz Freiraumschutz und 7.1-2 Ziel Freiraumsicherung in der Regionalplanung werden 

hier massiv missachtet. 

Südlich des Ruhr-Schifffahrtskanals ist eine Deichschutzzone festgelegt. Die Zone III erstreckt sich 

dabei nahezu über das gesamte Plangebiet. Gerade aufgrund der geplanten Errichtung einer 

Tankstelle mit der entsprechenden Anlage von Boden-Tanks ist eine Detailanalyse zu den 

wesentlichen Eingriffen der Deichschutzverordnung notwendig. 

Die Naturschutzverbände bestreiten nicht, dass es aufgrund des Logistikstandortes in Duisburg 

einen Bedarf an LKW-Rastplätzen gibt. Allerdings ist hier klar festzuhalten, dass sich die 

Parkplatzsuche von LKW-Fahrenden vor allem im Duisburger Westen und im Duisburger Süden 

und zukünftig im Duisburger Norden abspielt, also an den entsprechenden Logport-Standorten 

und nicht in der Umgebung der Anschlussstelle Kaiserberg. 

Die folgende Aussage ist gänzlich falsch: 

ĂMit der Festlegung sollen vor den Hintergrund des zunehmenden LKW-
Transitverkehrs unmittelbar an der Autobahn gelegene zusätzliche LKW-Stellplätze 
geschaffen werden, um in innerstädtischen Wohn- und Gewerbegebieten möglichen 
Parksuchverkehr zu verhindern." 

Aufgrund eines Autohofes an der Anschlussstelle Kaiserberg würde sich keinerlei Erleichterung 

für die Situation im Duisburger Süden oder Westen ergeben, sondern es würde eher zusätzlichen 

Verkehr nach Duisburg bringen, der derzeit auf der A40 als Durchgangsverkehr anzusehen ist. 

Alle bisherigen Entwürfe sehen einen Umbau des Autobahnkreuzes Kaiserberg sowie eine 

Verkehrslenkung bei der Zu- und Abfahrt vor, die sich bisher jedoch nicht in entsprechenden 

Planungen niedergeschlagen haben, auch nicht zur Gänze bei der Planung zum Umbau des 

Autobahnkreuzes Kaiserberg der A3.  
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Es bestehen Bedenken, dass sich die allgemeine Verkehrslenkung durch den Bau eines 

Autohofes an der Stelle verlagern wird. LKW-Fahrerende, die ihre Ruhezeiten an der 

Anschlussstelle Kaiserberg verbracht haben und deren Ziel der Duisburger Süden, das 

Hafengebiet oder der Duisburger Westen ist, könnten von einer erneuten Auffahrt auf die A40 

absehen und stattdessen Ruhrdeich, Fährstraße, Ruhrdeich Richtung Kreisverkehr Kaßlerfeld 

fahren. Dies würde unweigerlich zu weiteren Engpässen und Staus führen, welche wiederum mit 

erhöhten Schadstoffausstößen und Luftqualitätsverschlechterungen verbunden sind.  

Auch das Landschaftsschutzgebiet Ruhraue, welches als Naherholungsgebiet genutzt wird und 

die Aufenthaltsqualität auf dem Ruhrtalradweg würden durch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen 

an Wert verlieren.  

Es ist zu befürchten, dass der innerstädtische LKW-Verkehr dadurch noch weiter zunehmen 

würde. 

Das Autobahnkreuz Kaiserberg ist extrem Stau-sensibel. Aufgrund kleinerer Baustellen an der 

Anschlussstelle Kaiserberg (A3 / A40) kann immer wieder beobachtet werden, dass es zu 

Rückstaus auf der A3 bis nach Duisburg-Meiderich kommt. Gerade Stausituationen führen jedoch 

unweigerlich zu erhöhten Emissionen durch das Anfahren und stop-and-go Verhalten. 

In vorangegangenen Verkehrsgutachten sind die Gutachter bereits zu der Ansicht gekommen, 

dass parallel zum Autohof eine entsprechende An- und Abfahrt konzipiert werden muss, um einen 

Rückstau zu vermeiden.  

Es ist davon auszugehen, dass sich die Situation am Autobahnkreuz Kaiserberg aufgrund eines 

Autohofes an der Anschlussstelle extrem verschlechtern würde und somit die Prognosen zu den 

Zusatzbelastungen von Luftschadstoffen und LKW-Verkehren unzureichend ist.  

 

Radschnellweg RS1  

Forderung 

Korrektur des Trassenverlaufs des Radschnellwegs RS1  

Begründung 

Auf der Übersichtskarte ist der Radschnellweg RS1 fälschlicherweise über die Eisenbahnbrücke 

vom Rheinpark in Hochfeld nach Rheinhausen eingezeichnet. Diese Darstellung entspricht nicht 

der aktuellen Planung. Da die Eisenbahnbrücke für den Fahrradverkehr zu schmal ist, ist dieser 

Weg für den Radverkehr gesperrt. 




























































































